
Nähere Erklärung zu einzelnen Punkten:  
 
Zu 1.:  
 
Bei uns trifft nur die Kulturart Raps zu. 
 
Zu 2.:  
 
Wenn der Landwirt bestätigen kann, dass seine Ackerflächen bereits am 1.1.2008 
Ackerflächen waren, ist damit die Prüfung der „schützenswerten Flächen“ nach der 
komplizierten Definition der EU-Richtline für erneuerbare Energien bereits 
abgeschlossen 
 
Zu 3.: (nur ankreuzen wenn Sie Flächen in Schutzgeb ieten haben)  
 
Nachwachsende Rohstoffe können in den meisten Fällen auch in Zukunft in den 
genannten Schutzgebieten angebaut werden. Nur wenn es in den Schutzgebieten 
Bewirtschaftungsauflagen geben sollte, die eine entsprechende Nutzung (z.B. kein 
Rapsanbau) untersagen, kann der Anbau dem Schutzzweck der 
Nachhaltigkeitszertifizierung entgegenstehen. Durch die Nachhaltigkeitszertifizierung 
werden keine neuen Auflagen geschaffen. 
 
Zu 4.: 
 
Bei der Angabe, wonach der Landwirt als Empfänger von Direktzahlungen Cross 
Compliance unterliegt, ist lediglich entscheidend, dass Zahlungen gewährt werden, 
bzw. ein Beihilfebescheid vorliegt und ein neuer Antrag gestellt werden soll. 
Sanktionen aus Cross Compliance haben keine Folgewirkungen auf die Anerkennung 
als nachhaltig erzeugte Biomasse. 
 
Zu 5.: 
 
Das Flächenverzeichnis aus dem Antrag für EU-Direktzahlungen ist ausreichend, um 
die Herkunft der Biomasse von den Anbauflächen zu dokumentieren. Dieses muss 
ohnehin im landwirtschaftlichen Betrieb aufbewahrt werden. Es ist grundsätzlich nicht 
erforderlich, das Flächenverzeichnis an den Ersterfasser zu übermitteln. Da der 
Landwirt im Rahmen des EU-Direktzahlungsverfahrens bereits seine gesamte 
Anbauflächen in das Flächenverzeichnis aufnehmen muss, sollte eine eindeutige 
Zuordnung der verkauften Biomasse zur (gesamten) Anbaufläche des Betriebes in 
der Regel problemlos möglich sein. 
 
Zu 6.:  
 
„Standartwerte“ wurden in der EU-Richtlinie für die meisten Kulturarten zur Verfügung 
gestellt. Bei Rapsöl wird eine Treibhausgasminderung von 57 % genannt. 
 


